




Anbei erhalten Sie / Ihr einige Muster ( Vorschläge) für Kundenanschreiben
zum OnlineWebinar

Bitte  diese entsprechend anpassen.
Diese Vorschläge und Ideen sind alle ähnlich nur unterschiedlich formuliert
Lang, kurz, sachlich emotional………




















Gut vorbereitet für den Ernstfall:
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht

Sehr geehrter Kunde,

möglicherweise haben Sie es bereits schon einmal im Familien- oder Bekanntenkreis erlebt. Ein Unfall geschieht - eine schwere Krankheit bricht aus und der Mensch, der gerade noch mitten im Leben stand und alles für sich selbst regelte und organisierte fällt nun aus. Urplötzlich kann und darf er nicht mehr für sich selbst entscheiden oder agieren.
In den vergangenen Jahren hat der Gesetzgeber zahlreiche Änderungen im Gesundheits- und Betreuungsrecht vorgenommen. Für viele Bürgerinnen und Bürger ist es dadurch schwieriger geworden, den Überblick über ihre Rechte und Pflichten zu behalten.
Ein zentraler Punkt betrifft die Volljährigkeit: Mit dem 18. Lebensjahr gilt eine Person rechtlich als selbstständig. Das bedeutet, dass Eltern ab diesem Zeitpunkt grundsätzlich kein automatisches Mitspracherecht mehr bei medizinischen Entscheidungen ihres Kindes haben. Ärztinnen und Ärzte unterliegen der Schweigepflicht und dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung der volljährigen Person keine Auskünfte erteilen oder Entscheidungen mit den Eltern abstimmen. Um weiterhin handlungsfähig zu sein, sind rechtzeitig erteilte Vollmachten – etwa eine Vorsorgevollmacht oder eine schriftliche Schweigepflichtentbindung – erforderlich.
Ähnliche Situationen können auch bei älteren oder schwer erkrankten Menschen entstehen. Ist eine Person nicht mehr einwilligungsfähig, dürfen Angehörige nicht automatisch Entscheidungen über medizinische Maßnahmen treffen. Maßgeblich sind dann vorhandene Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten oder gerichtlich bestellte Betreuerinnen und Betreuer. 
Fehlen entsprechende Regelungen, kann es für Angehörige belastend sein, wenn sie keinen unmittelbaren Einfluss auf Behandlungsentscheidungen haben.
Wichtig zu wissen: auch bei Ehegatten gibt es kein automatisches Vertretungsrecht!
Das geltende Recht zielt darauf ab, die Selbstbestimmung jedes Einzelnen zu schützen. Gleichzeitig zeigt sich in der Praxis, wie wichtig es ist, sich frühzeitig mit Themen wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung auseinanderzusetzen.
Eine rechtzeitige schriftliche Regelung kann dazu beitragen, Unsicherheiten zu vermeiden und Angehörige in schwierigen Situationen zu entlasten.
Daher haben wir am Montag, xxxxxxxx um 18:00 Uhr ein Onlineseminar für Sie mit der Deutschen Vorsorgedatenbank organisiert – hier erfahren Sie mehr darüber, welche Möglichkeiten Sie haben und ob Handlungsbedarf besteht. 

Melden Sie sich bei uns unter nachstehendem Link an – wir überlassen Ihnen dann rechtzeitig vor Seminarbeginn die Zugangsdaten – alternativ organisieren wir Ihnen gerne auch einen Ort, an welchem wir Sie bei der Seminarverfolgung unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen






















Sehr geehrter Kunde,
vielleicht hast du es selbst schon einmal im Familien- oder Freundeskreis erlebt: Ein Unfall passiert, eine schwere Krankheit tritt plötzlich auf – und ein Mensch, der eben noch mitten im Leben stand, kann auf einmal nicht mehr selbst entscheiden oder handeln.
In den vergangenen Jahren hat der Gesetzgeber zahlreiche Änderungen im Gesundheits- und Betreuungsrecht vorgenommen. Für viele Bürgerinnen und Bürger ist es dadurch schwieriger geworden, den Überblick über ihre Rechte und Pflichten zu behalten.
Ein zentraler Punkt betrifft die Volljährigkeit: Mit dem 18. Lebensjahr gilt eine Person rechtlich als selbstständig. Das bedeutet, dass Eltern ab diesem Zeitpunkt kein automatisches Mitspracherecht mehr bei medizinischen Entscheidungen haben. Ärztinnen und Ärzte unterliegen der Schweigepflicht und dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung keine Auskünfte erteilen.
Um weiterhin handlungsfähig zu bleiben, sind rechtzeitig erteilte Vollmachten – etwa eine Vorsorgevollmacht oder eine schriftliche Schweigepflichtentbindung – notwendig.
Ähnliche Herausforderungen entstehen bei älteren oder schwer erkrankten Menschen. Ist eine Person nicht mehr einwilligungsfähig, dürfen Angehörige nicht automatisch über medizinische Maßnahmen entscheiden. Dann zählen ausschließlich vorhandene Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten oder gerichtlich bestellte Betreuerinnen und Betreuer.
Fehlen solche Regelungen, kann dies für Angehörige sehr belastend sein.
Wichtig zu wissen: Auch Ehepartner besitzen kein automatisches Vertretungsrecht.
Das geltende Recht schützt die Selbstbestimmung jedes Einzelnen. Gleichzeitig zeigt die Praxis, wie wichtig es ist, sich frühzeitig mit Themen wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung auseinanderzusetzen. Eine rechtzeitige schriftliche Regelung schafft Klarheit, vermeidet Unsicherheiten und entlastet Angehörige in schwierigen Situationen.






Einladung zum Onlineseminar
Um Sie bestmöglich zu unterstützen, haben wir am
Montag, den xxxxxxxxxx, um 18:00 Uhr
ein kostenfreies Onlineseminar mit der Deutschen Vorsorgedatenbank organisiert.
Dort erfahren Sie,
• 	welche Möglichkeiten Sie haben,
• 	welche Unterlagen sinnvoll sind,
• 	und ob für Sie persönlicher Handlungsbedarf besteht.
Über den nachstehenden Link können Sie sich anmelden. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Seminarbeginn.
Gerne organisieren wir Ihnen auf Wunsch auch einen Ort, an dem Sie das Seminar gemeinsam mit uns verfolgen können.
Mit freundlichen Grüßen















Emotionalere Version des Schreibens
Gut vorbereitet für den Ernstfall:
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
Sehr geehrter Kunde,
manchmal verändert sich ein Leben in einem einzigen Moment. Ein Unfall, eine unerwartete Diagnose – und plötzlich steht eine Familie vor Entscheidungen, die schwerer kaum sein könnten. Menschen, die eben noch selbstbestimmt ihren Alltag gestaltet haben, können auf einmal nicht mehr für sich sprechen. Für Angehörige ist das oft eine belastende und zutiefst emotionale Situation.
In den vergangenen Jahren hat sich im Gesundheits- und Betreuungsrecht viel verändert. Für viele ist es dadurch schwieriger geworden zu wissen, was im Ernstfall gilt – und welche Rechte man selbst oder die eigenen Angehörigen tatsächlich haben.
Besonders wichtig ist: Mit dem 18. Lebensjahr endet das automatische Mitspracherecht der Eltern. Ärztinnen und Ärzte dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung keine Auskünfte geben. Auch Partner oder Ehegatten dürfen nicht selbstverständlich Entscheidungen treffen, selbst wenn sie sich seit Jahren vertrauen und gemeinsam durchs Leben gehen.
Erst schriftliche Vollmachten – wie eine Vorsorgevollmacht oder eine Patientenverfügung – schaffen Klarheit und Sicherheit.
Fehlen solche Regelungen, stehen Angehörige oft hilflos daneben, obwohl sie eigentlich nur eines wollen: im Sinne des geliebten Menschen handeln. Eine rechtzeitige Vorsorge kann ihnen diese Last nehmen und dafür sorgen, dass Ihre eigenen Wünsche respektiert werden – auch dann, wenn Sie selbst nicht mehr sprechen können.
Damit Sie genau wissen, welche Möglichkeiten Sie haben und wie Sie sich und Ihre Familie schützen können, laden wir Sie herzlich ein zu unserem
Online-Seminar am Montag, den xxxxxxxxx, um 18:00 Uhr,
gemeinsam mit der Deutschen Vorsorgedatenbank.
Dort erfahren Sie, wie Sie Ihre persönlichen Vorstellungen festhalten können – klar, verständlich und rechtssicher. Wir möchten, dass Sie und Ihre Angehörigen im Ernstfall nicht im Ungewissen stehen.
Melden Sie sich einfach über den untenstehenden Link an. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Beginn. Wenn Sie möchten, organisieren wir Ihnen auch gerne einen Ort, an dem Sie das Seminar gemeinsam mit uns verfolgen können.
Mit freundlichen Grüßen
…
Gut vorbereitet für den Ernstfall:
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielleicht haben Sie es selbst schon einmal im Familien- oder Freundeskreis erlebt: Ein Unfall geschieht, eine schwere Krankheit tritt plötzlich auf – und ein Mensch, der eben noch mitten im Leben stand, kann auf einmal nicht mehr selbst entscheiden oder handeln.
In den vergangenen Jahren hat der Gesetzgeber zahlreiche Änderungen im Gesundheits- und Betreuungsrecht vorgenommen. Für viele Bürgerinnen und Bürger ist es dadurch schwieriger geworden, den Überblick über ihre Rechte und Pflichten zu behalten.
Ein zentraler Punkt betrifft die Volljährigkeit: Mit dem 18. Lebensjahr gilt eine Person rechtlich als selbstständig. Das bedeutet, dass Eltern ab diesem Zeitpunkt kein automatisches Mitspracherecht mehr bei medizinischen Entscheidungen ihres Kindes haben. Ärztinnen und Ärzte unterliegen der Schweigepflicht und dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung keine Auskünfte erteilen.
Um weiterhin handlungsfähig zu bleiben, sind rechtzeitig erteilte Vollmachten – etwa eine Vorsorgevollmacht oder eine schriftliche Schweigepflichtentbindung – erforderlich.
Ähnliche Situationen können auch bei älteren oder schwer erkrankten Menschen entstehen. Ist eine Person nicht mehr einwilligungsfähig, dürfen Angehörige nicht automatisch Entscheidungen über medizinische Maßnahmen treffen. Maßgeblich sind dann vorhandene Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten oder gerichtlich bestellte Betreuerinnen und Betreuer.
Fehlen entsprechende Regelungen, kann dies für Angehörige sehr belastend sein.
Wichtig zu wissen: Auch Ehegatten besitzen kein automatisches Vertretungsrecht.
Das geltende Recht schützt die Selbstbestimmung jedes Einzelnen. Gleichzeitig zeigt die Praxis, wie wichtig es ist, sich frühzeitig mit Themen wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung auseinanderzusetzen. Eine rechtzeitige schriftliche Regelung schafft Klarheit, vermeidet Unsicherheiten und entlastet Angehörige in schwierigen Situationen.

Einladung zum Onlineseminar
Um Sie bestmöglich zu unterstützen, haben wir am
Montag, den xxxxxxxxxx um 18:00 Uhr
ein kostenfreies Onlineseminar mit der Deutschen Vorsorgedatenbank organisiert.
In diesem Seminar erfahren Sie,
· welche Möglichkeiten Sie haben,
· welche Unterlagen sinnvoll sind,
· und ob für Sie persönlicher Handlungsbedarf besteht.
Über den nachstehenden Link können Sie sich anmelden. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Seminarbeginn.
Gerne organisieren wir Ihnen auf Wunsch auch einen Ort, an dem Sie das Seminar gemeinsam mit uns verfolgen können.
Mit freundlichen Grüßen
.





















Kurzversion
Gut vorbereitet für den Ernstfall:
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
ein Unfall oder eine schwere Erkrankung kann jeden Menschen plötzlich treffen – und oft ist dann keine eigene Entscheidung mehr möglich. Ohne Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung dürfen weder Eltern noch Ehepartner automatisch medizinische Entscheidungen treffen. Ärztinnen und Ärzte unterliegen der Schweigepflicht, und Angehörige haben ohne schriftliche Regelungen keinen Einfluss auf Behandlungsentscheidungen.
Um Ihre Selbstbestimmung zu sichern und Ihre Angehörigen zu entlasten, ist es sinnvoll, sich frühzeitig mit Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung zu beschäftigen.
Daher laden wir Sie herzlich zu unserem
kostenfreien Onlineseminar am Montag, xxxxxxxx um 18:00 Uhr
mit der Deutschen Vorsorgedatenbank ein.
Sie erfahren dort, welche Möglichkeiten Sie haben und ob für Sie Handlungsbedarf besteht.
Melden Sie sich über den untenstehenden Link an. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Seminarbeginn. Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch einen Ort zur gemeinsamen Seminarverfolgung zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen











Emotionalere Kurzversion
Gut vorbereitet für den Ernstfall:
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es gibt Momente im Leben, die uns völlig unerwartet treffen. Ein Unfall, eine schwere Erkrankung – und plötzlich können wir nicht mehr selbst entscheiden. Für Angehörige ist das oft eine belastende Situation, besonders wenn unklar ist, was der betroffene Mensch sich gewünscht hätte.
Was viele nicht wissen: Weder Eltern noch Ehepartner dürfen automatisch medizinische Entscheidungen treffen. Ärztinnen und Ärzte sind an die Schweigepflicht gebunden, und ohne Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung bleiben Angehörigen oft die Hände gebunden.
Eine frühzeitige Regelung bedeutet daher vor allem eines: Sicherheit – für Sie und für die Menschen, die Ihnen am Herzen liegen.
Um Ihnen Orientierung zu geben, laden wir Sie herzlich zu unserem
kostenfreien Onlineseminar am Montag, xxxxxxxxxxxxUhr
mit der Deutschen Vorsorgedatenbank ein.
Dort erfahren Sie,
· wie Sie Ihre Wünsche klar festhalten,
· wie Sie Ihre Angehörigen entlasten,
· und welche Vorsorgedokumente wirklich wichtig sind.
Melden Sie sich über den untenstehenden Link an. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Seminarbeginn. Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch einen Ort zur gemeinsamen Seminarverfolgung zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen








Noch wärmere Version des Schreibens
Gut vorbereitet für den Ernstfall:
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
Sehr geehrter Kunde,
es gibt Momente im Leben, die uns unerwartet treffen. Ein Unfall, eine plötzliche Erkrankung – und auf einmal steht alles still. Menschen, die eben noch voller Energie ihren Alltag gestaltet haben, können plötzlich nicht mehr selbst entscheiden. Für Angehörige ist das oft ein Schock, verbunden mit Sorgen, Unsicherheit und dem Wunsch, einfach nur das Richtige zu tun.
Gerade in solchen Situationen zeigt sich, wie wertvoll es ist, vorbereitet zu sein. In den vergangenen Jahren hat sich im Gesundheits- und Betreuungsrecht viel verändert, und viele wissen nicht genau, was im Ernstfall gilt. Was viele überrascht: Selbst Eltern, Partner oder Ehegatten dürfen ohne schriftliche Vollmacht nicht automatisch Entscheidungen treffen oder Auskünfte erhalten. Die Selbstbestimmung jedes Menschen steht im Mittelpunkt – und das ist gut so. Doch es bedeutet auch, dass ohne klare Regelungen oft Ratlosigkeit entsteht, genau dann, wenn man eigentlich füreinander da sein möchte.
Eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht kann in solchen Momenten ein großer Trost sein. Sie gibt Sicherheit, schützt die eigenen Wünsche und nimmt Angehörigen die schwere Last, im Dunkeln entscheiden zu müssen. Sie schafft Klarheit – und manchmal auch Frieden.
Damit Sie wissen, welche Möglichkeiten Sie haben und wie Sie Ihre persönlichen Vorstellungen festhalten können, laden wir Sie herzlich ein zu unserem
Online-Seminar am Montag, den xxxxxxxxx, um 18:00 Uhr,
gemeinsam mit der Deutschen Vorsorgedatenbank.
In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie sich und Ihre Familie schützen können – mit einfachen, aber wirkungsvollen Schritten. Wir möchten, dass Sie mit einem guten Gefühl in die Zukunft blicken können, weil Sie wissen: Für den Ernstfall ist alles geregelt.
Melden Sie sich über den untenstehenden Link an. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Beginn. Wenn Sie möchten, unterstützen wir Sie auch gerne vor Ort und organisieren einen Platz, an dem Sie das Seminar gemeinsam mit uns verfolgen können.
Mit herzlichen Grüßen
…



Persönlichere, einfühlsamere Version
Gut vorbereitet für den Ernstfall:
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
Sehr geehrter Kunde,
es gibt Augenblicke im Leben, die uns tief berühren. Ein Unfall, eine plötzliche Erkrankung – und auf einmal steht die Welt still. Menschen, die wir lieben, können plötzlich nicht mehr sagen, was sie möchten. Und wir selbst stehen daneben, voller Sorge, voller Fragen, voller Hoffnung, das Richtige zu tun.
Viele Familien erleben in solchen Momenten, wie schwer es ist, Entscheidungen zu treffen, wenn keine klaren Wünsche festgehalten wurden. Man möchte helfen, unterstützen, schützen – und merkt doch, dass einem rechtlich die Hände gebunden sind. Denn selbst engste Angehörige, Partner oder Ehegatten dürfen ohne schriftliche Vollmacht nicht automatisch entscheiden oder Auskünfte erhalten. Das Gesetz schützt die Selbstbestimmung jedes Einzelnen – aber gerade deshalb ist es so wichtig, rechtzeitig vorzusorgen.
Eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht ist mehr als ein Dokument.
Sie ist ein Ausdruck von Vertrauen.
Ein Schutz für die eigenen Wünsche.
Und ein Geschenk an die Menschen, die uns am Herzen liegen.
Damit Sie genau wissen, welche Möglichkeiten Sie haben und wie Sie Ihre persönlichen Vorstellungen festhalten können, laden wir Sie herzlich ein zu unserem
Online-Seminar am Montag, den xxxxxxxx, um 18:00 Uhr,
gemeinsam mit der Deutschen Vorsorgedatenbank.
In diesem Seminar möchten wir Ihnen Orientierung geben – verständlich, menschlich und mit dem Blick dafür, was Familien in schwierigen Zeiten wirklich brauchen: Sicherheit, Klarheit und das Gefühl, nicht allein zu sein.
Melden Sie sich einfach über den untenstehenden Link an. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Beginn. Wenn Sie möchten, unterstützen wir Sie auch gerne vor Ort und organisieren einen Platz, an dem Sie das Seminar gemeinsam mit uns verfolgen können.
Mit herzlichen Grüßen
…




Version mit stärkerer emotionaler Dramaturgie
Hilfe bei Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
Sehr geehrter Kunde,
stellen Sie sich einen Moment vor, der alles verändert.
Ein Anruf spät am Abend. Eine Nachricht, die den Atem stocken lässt.
Ein geliebter Mensch – Ihr Partner, Ihr Kind, ein Elternteil – ist plötzlich nicht mehr ansprechbar. Die Ärzte stellen Fragen, Entscheidungen müssen getroffen werden, und Sie spüren nur eines: den Wunsch, zu helfen.
Doch dann kommt der Satz, den niemand in dieser Situation hören möchte:
„Wir dürfen Ihnen ohne Vollmacht leider keine Auskunft geben.“
In solchen Momenten fühlt man sich machtlos. Man möchte da sein, unterstützen, schützen – und merkt doch, dass rechtlich Grenzen gesetzt sind. Selbst engste Angehörige, selbst Ehepartner dürfen ohne schriftliche Regelungen nicht automatisch entscheiden. Das Gesetz schützt die Selbstbestimmung jedes Menschen, aber im Ernstfall kann genau das zu Unsicherheit und Schmerz führen.
Viele Familien erleben diese Situationen völlig unvorbereitet.
Und oft ist es nicht die Krankheit oder der Unfall, der am meisten belastet –
sondern die Ungewissheit.
Eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht kann genau hier den Unterschied machen.
Sie ist wie ein Licht in einem Moment, der sich dunkel anfühlt.
Sie gibt Orientierung, wenn alles ins Wanken gerät.
Sie schenkt Angehörigen Sicherheit, weil sie wissen:
„Wir handeln so, wie es gewünscht war.“
Damit Sie diese Klarheit für sich und Ihre Familie schaffen können, laden wir Sie herzlich ein zu unserem
Online-Seminar am Montag, den xxxxxxx, um 18:00 Uhr,
gemeinsam mit der Deutschen Vorsorgedatenbank.
In diesem Seminar möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihre persönlichen Wünsche festhalten – verständlich, rechtssicher und mit dem Gefühl, dass Sie für den Ernstfall alles getan haben, um Ihre Liebsten zu entlasten.
Melden Sie sich einfach über den untenstehenden Link an. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Beginn. Wenn Sie möchten, unterstützen wir Sie auch gerne vor Ort und organisieren einen Platz, an dem Sie das Seminar gemeinsam mit uns verfolgen können.
Mit herzlichen Grüßen
…

